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FAQs zum bilingualen Sachfachunterricht 
 
In welchen Fächern kann bilingualer Unterricht angeboten werden? 

Bilingualer Unterricht kann prinzipiell in allen Sachfächern angeboten 
werden.  

 
In welchen Sprachen kann bilingualer Unterricht angeboten werden? 

Bilingualer Unterricht kann prinzipiell in allen an der jeweiligen Schule 
unterrichteten modernen Fremdsprachen angeboten werden. 
 

Wer darf bilingualen Unterricht geben? 
Voraussetzung für den bilingualen Unterricht ist die Fakultas sowohl 
im Sachfach als auch in der jeweiligen Fremdsprache. Besondere Rege-
lungen kann die Schulleitung treffen, beispielsweise, wenn eine Lehr-
kraft aufgrund langjähriger Unterrichtstätigkeit im Ausland über über-
durchschnittliche Fremdsprachenkompetenzen verfügt. Eine Sonder-
form stellen bilinguale Module im erweiterten Fremdsprachenunter-
richt dar. 
 

Was versteht man unter bilingualen Modulen? 
Bilinguale Module sind abgeschlossene Unterrichtseinheiten. Im erwei-
terten Fremdsprachenunterricht sind es Einheiten mit Sachfachinhalten 
im regulären Fremdsprachenunterricht. Beispielsweise können histori-
sche oder geographische Themen im Rahmen des Fremdsprachenunter-
richts modular behandelt werden. Es kann aber auch im Sachfachunter-
richt modular in einer Fremdsprache unterrichtet werden, beispielswei-
se eine Unterrichtseinheit zur Französischen Revolution auf Franzö-
sisch, wenn es die Fremdsprachenkompetenz der Schülerinnen und 
Schüler zulässt. 

 
Was ist bei der Leistungserhebung im erweiterten Fremdsprachenunterricht zu beachten? 

Die im Rahmen des erweiterten Fremdsprachenunterrichts erbrachten 
mündlichen Leistungen fließen in die Gesamtnote für die jeweilige 
Fremdsprache ein. 

 
Haben schwächere Schüler im bilingualen Sachfachunterricht (Sachfach in der Fremdsprache) 
hinsichtlich ihrer Fremdsprachenkompetenz für das Sachfach nicht Nachteile? 

Im zweisprachig unterrichteten Sachfach können die Schülerinnen und 
Schüler wählen, ob die Leistungserhebung in der Fremdsprache oder 
auf Deutsch erfolgen soll. Die fachlichen Leistungen fließen in die Ge-
samtnote für das jeweilige Sachfach ein. 

 
 
Beachten Sie bitte das KMS „Bilingualer Sachfachunterricht am Gymnasium“ und 
natürlich die Bestimmungen der GSO. Weitere Hinweise finden Sie auf der Home-
page www.bayern-bilingual.de unter „Rechtliche Grundlagen“. 

http://www.bayern-bilingual.de

